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Inbalt: Gesetz über die weitere Erstreckung der Ginanzperiode und des Steuergesetzes für die Jahreb WW0 1915 und 1916 sowie der Amtsdauer der Landtagsabgeordneten. S. 63. — Ministerial=

verordnung über die Errichtung einer Landesstelle für Gemüse und Obst. S. 65. — Ministerial-
bekanntmachung über die Bestellung des Vorsitzenden und eines stellv. Vorsitzenden für die
Landesstelle für Gemüse und Obst. S. 66.— Inhaltsverzeichnis aus dem Reichs-Gesetz-
blatt. S. 66.

(Nr. 64.) Gesetz über die weitere Erstreckung der Finanzperiode und des Steuergesetzes für
die Jahre 1914, 1915 und 1916 sowie der Amtsdauer der Landtagsabge-
ordneten vom 20. März 1917.

Wir

Wilbelm Ernst,
von Gottes Gnaden

Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Landgraf in Thüringen,
Marlkgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg,

Herr zu Blankenhain, Neustadt und Tautenburg
2c. 2c.

verordnen mit Zustimmung des getreuen Landtags, in Abweichung von den ent-
gegenstehenden Bestimmungen des Revidierten Grundgesetzes vom 15. Oktober 1850
über die Verfassung des Großherzogtums, was folgt:
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